
maintenant

Or. outre cette premiere methode juridique, selon Saleilles. le jurisie non seulement

etablit une regle au premier niveau sur l'observation materielle mais constitue. egale-

ment. juridiquement une rögle au deuxieme niveau. Nous pouvons ainsi dfeduire que la

methode de Saleilles est doublement juridique, Selon lui. avec cette deuxieme methode

juridique. d'un cote. nous pouvons aborder les problemes sociaux. gräce ä lobservation

materielle, et d'un autre cöte, nous pouvons eliminer l'arbitraire et robscurite. gräce ä la

construction juridique. De plus, nous avons dejä vu Saleilles. en construisant les concep-

tions de sujet de droit. d'acte juridique. et de volonte. exposer le monde juridique fonde

sur la valeur d'autonomie. Nous pouvons donc conclure que la construction juridique en

general permet aux juristes d'exposer leurs conceptions du monde juridique. Ces signifi-
cations de la construction juridique semblent meriter d'etre considerees meme

aujourd'hui au Japon. oü des juristes sont pousses ä reconsiderer la raison d'etre de la

science de droit.

Beiträge zum deutschen Kaufrecht:
Rechtsenlwicklungen in Rechtsprechung. Gesetzgebung und Literatur

Koß TANAKA

1. Zweck

Der vorliegende Vortrag basiert auf meinem zweiten Buch; .Beiträge zum deutschen

Kaufrecht". Shinzansha Verlag. Tokyo. 2021, xxix, 515, xix Seiten. ISBN 978-4-7972-6834-8
und behandelt fünf Streitpunkte.

2. „Unterscheidung zwischen Stück- und Gattungskauf

a. Fragestellung der Fall

K sucht ein Möbelhaus auf. um einen Tisch und einen Stuhl zu kaufen. Den gewün

schten Tisch erhält er nach Bezahlung an der Warenausgabe, indem er dort einen im

Ausstellungsraum erstellten und dann an der Kasse quittierten Computerausdruck vor

legt Den gewünschten Stuhl nimmt er selbst aus dem Regal, trägt ihn zur Kasse und
bezahlt. Der Kauf des Tisches ist unstreitig ein Gattungskauf, aber ist der Kauf des

Stuhls ein Gattungskauf oder ein StückkauP

b. Lösung

Auf die Äußerlichkeit ob die Kaufsache beim Vertragsschluss physisch präsent ist
oder nicht, kommt es für den Vertragsinhalt nicht an. Deshalb ist der Kauf des Stuhls

auch ein Gattungskauf. Solitc der Stuhl mangelhaft sein, hat K. wie bei einem Mangel
des Tisches, aus §439 Abs.l BGB einen Anspruch auf Lieferung eines anderen mangel

freien Exemplars.

3. „Falschliefcrung"

a. Fragestellung der Fall

K kauft beim Gebrauchtwagenhändler V einen VW Golf. Es wird vereinbart dass das

Fahrzeug am nächsten Tag zum Haus des K gebracht werden soll. Auf Grund eines
Versehens im Betrieb des V wird dort angenommen. K habe einen BMW 318 i gekauft

und ihm wird deshalb dieses Fahrzeug übergeben. V verlangt Rückgabe des gelieferten
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BMW. während K das Fahrzeug behalten will, weil es ihm besser gefällt und es auch

wertvoller ist als der VW.

b. Lösung

Da die Falschlieferung einem Sachmangel durch §434 Abs.3 BGB gleichgestellt ist

kann K die ihm als Käufer wegen eines Mangels der Kaufsache zustehenden Recht gel

tend machen und von V die Lieferung des VW Golfs Zug um Zug gegen die Rückgabe

des gelieferten BMW verlangen. Grundsätzlich steht es im Belieben des Inhabers eines

Rechts, ob er von seinem Recht Gebrauch macht. Daher scheint es nach einem einfluss

reichen Argument dem K gestattet zu sein, von seinem Nacherfüllungsrecht nicht Ge

brauch zu machen und den wertvolleren BMW zu behalten (Musielak NJW 2003. 89. 89).

Nach einer anderen Ansicht jedoch kann V den BMW nach §812 Abs.l BGB als Kondik

tion von K zurückfordern, weil die Tatsache, dass §434 Abs.3 BGB die Falschlieferung

einem Sachmangel gleichstelle, keinen Rechtsgrund i. S. v. §812 Abs.l BGB schaffe (Afe-

dicus/ Lorenz. BT. Rn.276).

4. „Selbstvornahme der Reparatur"

a. Fragestellung der Fall

V verkauft K einen neuen VW Golf für 6.700 Euro. K zahlt den Kaufpreis, übernimmt

das Fahrzeug aber stellt nach einem halben Jahr fest, dass der Motor nicht richtig

funktioniert. Er lässt den Defekt in einer Werkstatt für 2.506 Euro beheben, ohne dies

dem V mitzuteilen. Kann K. der den Mangel der Kaufsache durch Selbstvomahme be

seitigt, die vom Verkäufer ersparten Aufwendungen für Mangelbeseitigung verlangen?
b. L.ösung

Der BGH (2005) hat anerkannt, dass K seine Gewährleistungsrechle (§437 BGB) ver

liert. wenn er durch Selbstvornahme die Nacherfüllung des V verhindert Anders als

beim Werkvertrag hat K keinen Kostenerstattungsanspruch.

5. „Nutzungsersatz bei Nachlieferung"

a. Fragestellung der Fall

K bestellte bei V (Quelle AG) ein .Herd-Set" zum Preis 524. 90 Euro. Die Ware wurde

im August 2002 geliefert. Im Januar 2004 stellte K fest, dass sich an der Innenseite des
zu dem .Herd-Set" gehörenden Backofens die Emailleschichl abgelöst hatte. V tauschte
den Backofen vereinbarungsgemäß noch im Januar 2004 aus. Das ursprünglich gelie

ferte Gerät gab K zurück. Für dessen Nutzung verlangte V eine Vergütung von 119.97
Euro. Zu Recht?

b. Lösung

BGH (2006) war zuerst der Ansicht, dass K gemäß §439 Abs.5. 346 Abs.1 BGB neben
der gelieferten mangelhaften Sache die gezogenen Nutzungen herauszugeben hat. Aber
nachdem der EuGH festgestellt hat. dass eine Verpflichtung zum Nutzungsersatz für
den Bereich des Verbrauchsgöterkaufs (§§474ff. BGB) den Vorgaben der Verbrauchsgö-
terkaufrichtlinie widerspricht, hat der BGH die Regelung dort im Wege richtlinienkon
former Rechtsfortbildung unangewendet gelassen. Der Gesetzgeber hat darauf schnell
durch die Einfügung des heutigen §475 Abs.3 BGB reagiert. Danach ist ein Anspruch
auf Nutzungsersatz im Verhältnis Unternehmer/Verbraucher ausgeschlossen.
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6. „Nacherfüllung nach Einbau"

a. Fragestellung der Fall

K kauft von V polierte Bodenfliesen zum Preis von 500 Euro. Nachdem K die Fliesen

in seinem Haus hat verlegen lassen, stellt K auf der Oberfläche Schattierungen fest die

mit bloßem Auge zu erkennen sind. Dabei handelt es sich um feine Mikroschleifspuren.

die nicht beseitigt werden können. K verlangt von V nicht nur die Nachlieferung von

mangelfreien Fliesen, sondern auch die Kosten von 2.000 Euro für den Ausbau der

mangelhaften und den Neueinbau der mangelfreien Fliesen. Zu Recht?

b. Lösung

Zunächst war der BGH (2008) der Ansicht, dass eine solche Pflicht zum Wiedereinbau

nicht im Rahmen des Nacherfüllungsanspruchs, sondern nur im Rahmen eines Schadens

ersatzanspruchs nach §437 Nr. 3. 280 Abs.l BGB als Schadensersatz in Betracht kommt
Aber da der EuGH (2011) entschieden hat dass der Begriff der .Nachlieferung' in der

Verbrauchgüterkaufrichtlinie auch die Verpflichtung umfasse, die Sache auszubauen und

die neu gelieferte Sache wieder einzubauen oder die entsprechenden Kosten zu tragen,

hatte der deutsche Gesetzgeber mit Wirkung zum 1, 1. 2018 eine klarstellende Änder
ung des §439 Abs.3 Satz 1 BGB vorgenommen. Danach hat der Käufer, wenn er eine
mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere

Sache eingebaut oder sie an eine andere Sache angebracht hat, im Rahmen der Nacher
füllung gegen den Verkäufer einen Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendun
gen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nach
gebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache.

7. Ergebnis

Die Rechtsentwicklungen des deutschen Kaufrechts in Rechtsprechung. Gesetzgebung
und Literatur verdienen unsere Aufmerksamkeit. Sie können ein Vorbild sein, wenn wir

das japanische neue Kaufrecht auslegen, das erst zum 1. 4. 2020 in Kraft getreten ist

La Substitution fideicommissaire de l'ancien droit francais.

Koskiro ADACHl

Le but de ce rapport est de presenter des problemes juridiques inherents ä la « Sub

stitution fideicommissaire » de l'ancien droit francais.

La Substitution fideicommissaire. denommee aujourd'hui « liberaiite graduelle » depuis

la reforme de 2(X)6. est une liberaiite qui comporte une double Charge pour le gratifie
qui recoit un ou piusieurs biens du defunt : le premier gratifie (« greve ») doit dune
part, conserver les biens recus sa vle durant et d'autre part les transmettre. ä son
deces. ä une seconde personne (« appelc ») designee par le äe aijus.

Notre etude a pour objectif de prevenir les eventuels problemes lies au legs graduel
au Japon (« Atotsugi-izo • en japonais). qui presente des caractöristiques similaires ä la
Substitution en France. La validite du legs graduel japonais n'est pas clairement definie

parce qu'il n'y a ni disposition legale ni jurisprudencc relative au legs graduel. II est
techniquement possible de constituer le legs graduel via le legs conditionnel ou le legs
avec Charge, lous deux etant permis dans le Code civil japonais. Cependant. pour per-
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